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        Zahl: 2147-0/2013 

 

 

 

N  i  e  d  e  r  s  c  h  r  i  f  t  
 

 

aufgenommen am Freitag, dem 20.12.2013 anlässlich der Sitzung des Gemeinderates der 

Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach. 

 

 
Anwesend:  
 

Bürgermeister: Franz Josef Smrtnik, 9135 Trögern 8 
 

Anwesende:             Ing. Helmut Malle, 9135 Bad Eisenkappel 265 

   Christian Varch, 9135 Bad Eisenkappel  

Harald Kogelnik; 9135 Bad Eisenkappel 145 

Evelin Pircer, 9135 Vellach 64 

Mag. Dr. Andreas Jerlich MSc, 9135 Bad Eisenkappel 59  

Michael Arbeitstein, 9133 Rechberg 42 

Peter Koschlak, 9135 Bad Eisenkappel 

Paul Bevc; 9135 Lobnig 

   Wilhelm Ošina, 9135 Leppen 57 

Gabriel Hribar, 9135 Trögern 5 

Josef Orasche, 9135 Leppen 34 

Franz Kummer;9133 Zauchen  

Richard Županc, 9135 Vellach 45 

Hans Georg Lopar; 9135 Vellach 61 

Florian Schupanz; 9135 Ebriach 82 

Adolf Woschitz, 9133 Zauchen 48  

Roman Wutte, 9135 Vellach 92 

Dr. Stefan Merkač, 9135 Vellach 4   

 
Entschuldigt abwesend:       
  

Elisabeth Lobnik, 9135 Bad Eisenkappel 157  

Martina Hiessberger; 9135 Vellach 59 

 
Ersatzmitglieder:  
 

   Paul Bevc; 9135 Lobnig  

   Florian Schupanz; 9135 Ebriach 82 

     

Sitzungsbeginn: 16.00 Uhr 
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Tagesordnung:  

 

1.  Bestellung der Protokollprüfer 
   Berichterstatter: Bgm. Franz Josef Smrtnik 
2.  Projekt e5-Modellregion Südkärnten 
   Berichterstatter: Bgm. Franz Josef Smrtnik 
3.  Ausblick auf die neue EU-Förderprogrammperiode 2014 bis  2020 
   Berichterstatter: Bgm. Franz Josef Smrtnik 
4.  Klimastrategische Maßnahmen – Grundsatzbeschlüsse 
   Berichterstatter: Bgm. Franz Josef Smrtnik 
5.  Voranschlag 2014 und mittelfristiger Finanzplan 
   Berichterstatter: Bgm. Franz Josef Smrtnik 
6.  Stellenplan 2014 
   Berichterstatter: Bgm. Franz Josef Smrtnik  
7.  Kontrollausschuss; Kassaprüfung v. 04.12.2013 
   Berichterstatter: GR Franz Kummer 
8.  Kundmachung Gebühren laut Indexanpassung 
   Berichterstatter: GR Mag. Dr. MSc Andreas Jerlich 
9.  Antrag gem. § 41 K-AGO Hans Georg Lopar; Betreubares Wohnen in    
     der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach 
  Berichterstatter: Vizebgm. Ing. Helmut Malle 
10.Vereinheitlichung Postleitzahlen 
  Berichterstatter: GR Michael Arbeitstein 
11.Vorgangsweise Zieglerbrücke 
  Berichterstatter: Vizebgm. Ing. Helmut Malle 

12.Verkauf Haus Nr. 79 
  Berichterstatter: Bgm. Franz Josef Smrtnik 

13.Personalangelegenheiten 
     Berichterstatter: Bgm. Franz Josef Smrtnik 

 

 
 

Die Sitzung ist bis auf den Tagesordnungspunkt „Personalangelegenheiten“ öffentlich. 

 

 
 
     Der Bürgermeister stellt den Antrag, den Tagesordnungspunkt 12. Verkauf Haus Nr. 79,  

     von der Tagesordnung abzusetzen. 

 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

    

 
 

1. Bestellung der Protokollprüfer 
Berichterstatter: Bgm. F.J. Smrtnik 
 

Als Protokollprüfer für die heutige Sitzung wären Herr Peter Koschlak und Herr Wilhelm  

Ošina zu bestellen. 
 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
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2. Projekt e5-Modellregion Südkärnten 
Berichterstatter: Bgm. F.J. Smrtnik 

 

Der gesamte Bezirk soll als erster Bezirk unseres Bundeslandes als e5-Modellregion 

entstehen. Das Projekt wird vom Land unterstützt und teilw. aus dem bestehenden 

Regionseuro der Gemeinden finanziert. Damit wird die vorbildliche e5-Entwicklung 

unserer Gemeinde auf den gesamten Bezirk projiziert. Zudem sollen damit neue Projekte, 

wie Bürgerbeteiligung Photovoltaik usw. im großen Ausmaß entstehen.  

 

Zu diesem Tagesordnungspunkt wurde Herr DI Peter Plaimer sowie unser e5 Berater Herr 

Jan Lüke als Fachpersonen eingeladen.  Herr Plaimer hat sich entschuldigt.  

 

Aus diesem Grund wird von Hr. Jan Lüke dem Gemeinderat die Energiemodellregion 

vorgestellt. Nachdem im Bezirk Völkermarkt bereits 11 von 13 Gemeinden e5-Gemeinden 

sind, hat das Land mit der Abteilung 3 Herrn Sturm und Abteilung 8 Herrn Tschabuschnig 

die Förderung aus den IKZ-Mitteln für die Betreuung eines Modellbezirkes beschlossen. 

Der Bezirk Völkermarkt wird somit Pilotbezirk in Österreich. Die Betreuung wird über DI 

Plaimer erfolgen, wobei hier keine zusätzlichen Strukturen aufgebaut werden sollen. Die 

Modellregion wird nur überörtliche Projekte in Kooperation mit den Gemeinden 

verwirklichen. Gute Projekte werden auch gefördert. Die örtlichen Projekte und die 

örtliche e5-Arbeit bleibt unverändert.  

 

Herr Lüke berichtet auch über die Vorbereitungen der e5-Zertifizierungen für das Jahr 

2014. Hier hat Eisenkappel-Vellach gute Chancen, das 5. e zu erhalten. Die Verleihung 

wird am 19.11.2014 stattfinden. Als Austragungsort könnte auch Eisenkappel sein.  

 

 

Einstimmig wird dieser Antrag zur Kenntnis genommen. 
 

 
 

3. Ausblick auf die neue EU-Förderprogrammperiode 2014 bis 2020 
Berichterstatter: Bgm. F.J. Smrtnik 

 

Herr Jan Lüke hat ebenfalls einen kurzen Ausblick auf die EU-Förderperiode 2014 bis 

2020 gegeben.  

 

Auch wenn die Inhalte und Sätze der neuen Periode noch offen sind, so wurde bereits 

fixiert, dass 20 % für CO² Einsparungsprojekte herangezogen werden. Innovative aber 

auch gemeinsame Projekte mehrerer Gemeinden werden von der Gemeindeabteilung 

bevorzugt.  

Antrag:  

 

Der Gemeindevorstand stellt an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge 

den Bericht  von Jan Lueke zur Kenntnis nehmen.  
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Einstimmig wird dieser Antrag zur Kenntnis genommen. 
 

 

 

4. Klimastrategische Maßnahmen – Grundsatzbeschlüsse 
Berichterstatter: Bgm. F.J. Smrtnik 

 

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach hat bereits am 7.7.2009 einen 

Grundsatzbeschluss über den Ausstieg der Nutzung von fossiler Energie und des Einsatzes 

ökologisch vertretbarer erneuerbarer Energieformen in unserer Gemeinde beschlossen.  

 

Vier Monate später wurde vom Gemeinderat eine Initiative zur Gründung einer Energie- und 

Klimamodellregion gestartet. Auch wurde der Beitritt zum e5-Programm des Landes beschlossen.  

 

Im Dezember 2009 wurden vom Gemeinderat zwei Resolutionen einstimmig beschlossen. Dies 

waren die Resolution „Raus aus Euratom“ und die Resolution „gentechnikfreie Gemeinde“.  

 

Im Jänner 2011 haben alle Fraktionen im Rahmen eines Fraktionsführergespräches die 

Zukunftsgespräche ins Leben gerufen. Bei diesen wurden genau definierte Ziele für die gesamte 

Gemeinde erarbeitet und vom Gemeinderat am 31.3.2011 auch einstimmig angenommen. 

Ebenfalls im Jahre 2011 hat sich der Gemeinderat zur Einführung der ISO 50001 Zertifizierung 

entschieden und die Energiepolitik der Gemeinde beschlossen. Darin war unter anderem auch die 

Motivation der Mitarbeiter zur Schulungen im Hinblick auf energierelevante Themen sowie die 

aktive Bürgerinformation aufgenommen. Alle Gemeinderäte haben ihre Zustimmung zur 

Energiepolitik mit ihrer Unterschrift bekräftigt.  

 

Neben diesen Grundsatzbeschlüssen hat der Gemeinderat in einer Reihe von vielen 

Einzelmaßnahmen den Weg unserer Gemeinde in eine Energievorbildgemeinde vorbereitet. So 

wurde ein Vellachtalfonds gegründet, wurde das Thema Energie in das örtliche 

Entwicklungskonzept integriert, wurde im Bereich des Facility Management ein 

Sanierungskonzept erstellt, wurde ein neues Verkehrskonzept beschlossen und wurden Beschlüsse 

über Bewusstseinsbildende Maßnahmen und Energieberatung, über die Bekämpfung der invasiven 

Neophyten und dem Verbot des Einsatzes von chemisch-synthetischen Pestiziden gefasst.  

 

Folgende geplante Maßnahmen bzw. gesteckten Ziele wurden bereits erreicht: 

 

Erhöhung der Förderung zum Anschluss der Fernwärme von 30 auf 60 %. 

Erhöhung der Anschlussdichte von 80 % auf nunmehr über 90 %. 

Entschuldung des Fernwärmebetriebes und Schaffung einer wirtschaftlich nachhaltigen 

Betriebssituation 

ISO 50001 Zertifizierung 

e5- Beurteilung mit 4 „e“ 

Abhaltung von regelmäßigen Zukunftsgesprächen 

Antrag:  

 

Der Gemeindevorstand stellt den Antrag, die Gemeinde möge den Bericht von Herrn 

Jan Lüke zur Kenntnis nehmen.  
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Regelmäßige Bürgerinformation über die Gemeindezeitung 

Errichtung von drei Fotovoltaikanlagen 

Schaffung von drei neuen Wohnstraßen 

Anschaffung eines E-Fahrzeuges mit Bürgerbeteiligung und innovativem Verleihsystem.  

Neuorganisation des Seniorentaxis 

Umstellung aller gemeindeeigenen Gebäude auf Ökostrom 

Umrüstung der Heizung des NKD-Gebäudes von Öl auf Fernwärme  

Erstellung einer Energiebilanz für die gesamte Gemeinde 

regelmäßige Energieberatungen 

Sanierung der ehemaligen Hauptschule nach den Regeln der Mustersanierung des Klimafonds 

Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED 

usw.   

 

All diese Maßnahmen wirken sich natürlich auf die Energiebilanz aus, auch wenn nicht alle 

Maßnahmen messbar sind. Dass in den letzten Jahren kein einziger Bürger mehr bei einem 

Neubau oder bei einer Sanierung eine Ölheizung eingebaut hat, ist ein Zeichen, dass die 

Bewusstseinsbildung schon greift. Inwiefern sich  die Wohnstraßen neben der Sicherheit auch auf 

den Energieverbrauch auswirken, kann auch nicht gemessen werden. Die Investitionen im Bereich 

des Facility Managements am Gemeindeamt und im Kindergarten haben sich im Vorjahr um 5 % 

bei den Heizkosten positiv ausgewirkt. Die Sanierung der Außenisolierung wird aber erst im 

heurigen Winter spürbar sein.  Beachtlich ist die Einsparung bei der Kläranlage, wo der 

Stromverbrauch von 208.000 kWh auf 106.000 kWh verringert werden konnte. Auch bei der 

Straßenbeleuchtung, die im Jahre 2011 noch 81.662 kWh benötigte werden wir heuer mit 55.200 

kWh auskommen. Dabei ist die Nachtabschaltung noch nicht berücksichtigt.  

 

Die Erfolge der letzten Jahre haben auch unsere Erfahrungen erweitert und haben neue Strukturen 

innerhalb der Gemeinde mit genauen Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten für die 

Energiethemen geschaffen. Aus diesen Erfahrungen wurde ein neues Regelwerk bzw. wurden 

neue Grundlagen erarbeitet, die künftig als Basis für sämtliche Umsetzungen in unserem 

gemeindeinternen Bereich dienen sollen.  

 

 

 

Klimastrategie auf Gemeindeebene 

 
Die bereits gefassten Grundsatzbeschlüsse, das örtliche Entwicklungskonzept, das 

Verkehrskonzept, die vom Gemeinderat beschlossene Energiepolitik aber auch die energie- und 

klimapolitischen Ziele jener Organisationen, zu der die Gemeinde beigetreten ist 

(Klimaschutzbündnis, Allianz in den Alpen, Alpenkonvention, e5,  usw.) bilden die Grundlage  

der Klimastrategie der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach. Auf dieser Grundlage werden 

nachstehende Detailpunkte für die Entwicklung unserer Gemeinde beschlossen: 

 

 

 

Antrag: 

 

Der Gemeindevorstand stellt an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge 

nachstehende Regelungen bzw. Grundsätze beschließen: 
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1. Nachhaltige Beschaffung 
 

Die Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach 

 

- unterstützt die Ziele des Österreichischen Aktionsplans für nachhaltige öffentliche 

Beschaffung, 

- stellt auf nachhaltige Produkte und Dienstleistungen um,  

- reduziert den Warenverbrauch 

- erhöht den Nutzungseinsatz von technischen Produkten (Handy, Smartphone, 

EDV-Geräte usw.)  

- stellt auf digitale Verwaltung um, um den Papiereinsatz zu reduzieren 

- bevorzugt regionale Produkte, auch wenn diese kein vom Lebensministerium 

empfohlenes Gütesiegel aufweisen, wenn bekannt ist, dass die Herstellung allen 

Umweltkriterien entspricht und  

- treibt Bewusstseinsbildung und Öffentlichkeitsarbeit für nachhaltige Beschaffung 

  

Die in der vom Lebensministerium herausgegebene Broschüre „Nachhaltig beschaffen – eine 

Orientierung für Gemeinden“ enthaltenen Tipps zu den 15 Produktgruppen werden allen 

Mitarbeiter/Innen zur Kenntnis gebracht und sind einzuhalten. Bei Nachschaffungen ist auf das 

Vorhandensein der vom Lebensministerium empfohlenen Gütesiegel zu achten. Die 

Beschaffungsverantwortlichen haben gemeinsam mit dem Amtsleiter die Orientierungshilfe des 

Lebensministeriums in allen Punkten durchzuarbeiten und die Beschaffung dahingehend 

umzustellen.   

 

 

2. Innovative und nachhaltige Ortsentwicklung 
 

Beim Verkauf bzw. der langfristigen Vermietung von kommunalen Flächen sind energie- und 

klimaschutzrelevante Gesichtspunkte und der Einsatz von erneuerbaren Energien wichtige Punkte. 

Besonderes Augenmerk soll gerichtet werden auf: 

 

- Niedrigenergie- oder Passivhausstandard 

- erneuerbare Energieversorgung (Sonnenkollektoren, PV-Anlage, Biomasse usw.) 

- Fernwärmeanschluss 

- Beschränkung der Parkplatzanzahl 

- Schaffung von überdachten und beleuchteten Fahrradabstellplätzen 

- Einsatz regionaler Produkte und ökologischen Materialien 

- Berücksichtigung der biologischen Vielfalt 

 

 

3. Baubewilligungs- & Baukontrollverfahren 
 

Um eine möglichst energieeffiziente Bauweise sicherzustellen, nutzt die Marktgemeinde 

Eisenkappel-Vellach den Spielraum bei Baubewilligungs- und Baukontrollverfahren optimal mit 

folgenden Maßnahmen: 

 

- die energie- und klimarelevanten Maßnahmen werden bereits im 

Vorprüfungsverfahren durch den Bautechniker abgefragt und überprüft 

- von der Gemeinde wird eine Software bzw. eine APP für Smartphone zur 
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Visualisierung des Energieverbrauches dem Bauwerber zur Verfügung gestellt.  

- von der Gemeinde werden aufgrund des Gebäudeenergieausweises die Folgekosten 

berechnet und dem Bauwerber mitgeteilt.  

- Von der Bauaufsicht werden Stichproben durchgeführt 

- dem Bauwerber wird vor und während der Bauzeit eine Energieberatung zur 

Verfügung gestellt.  

 

 

4. Energie- und Klimaberatung im Bauverfahren 
 

Zur Förderung von Energieeffizienz und Klimathemen beschließt die Gemeinde, dass im 

Baubewilligungs- und Kontrollverfahren bereits frühzeitlich folgende Maßnahmen angewandt 

werden: 

 

- Abgabe einer Bauherrenmappe mit Empfehlungen zu energieeffizientem Bauen 

- Empfehlung oder Finanzierung einer Energieberatung 

- die Energieberatungen sind laufend über die Gemeindenachrichten anzubieten, um 

die Bauwerber bereits vor der Planungsphase zu erreichen 

- jährlich sind Vorträge zu den Themen Energieeffizienz und Klima zu organisieren, 

um die Bauwerber bereits vor der Planungsphase zu erreichen 

- Empfehlung zur Erstellung von Gebäudeenergieausweisen mit 

Folgekostenberechnung 

 

 

5. Standards für den Bau und Betrieb von öffentlichen Gebäuden 
 

Die Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach beschließt folgende Standards für gemeindeeigene 

Gebäude (Neubau und Sanierung): 

 

- beim Neubau ist Niedrigenergie- oder Passivhausstandard anzustreben 

- bei Sanierungen ist nach Maßgabe der wirtschaftlichen Machbarkeit ein maximaler 

Heizenergieverbrauch von 30 kWh pro m² und Jahr anzustreben 

- Bei der Auswahl der ArchitektInnen und PlanerInnen ist auf die ausreichende 

Erfahrung mit umweltfreundlichem Bauen Rücksicht zu nehmen 

- effiziente Beleuchtung sowohl nach Verbrauch als auch durch getrennte bzw. 

automatische Schaltungen 

- effiziente Nutzung von Strom 

- ausschließlicher Einsatz von erneuerbaren Energien (ÖKO-Strom, Fernwärme, 

Biomasse, Fotovoltaik, thermische Solaranlage) 

- Berücksichtigung der Umwelt- und Gesundheitskriterien in der Ausschreibung von 

Baustoffen 

- Verwendung von emissionsarmen Materialien (geringer VOC-Gehalt) 

- Verwendung von Materialien, die keine Gefahrenstoffe, Biozide oder 

Schwermetalle enthalten (insbesondere im Innenausbau) 

- Vermeidung von Bodenbelägen aus PVC 

- Einsatz von Dämmstoffen, die keine HFKW enthalten 

- Minimierung der Baufläche auf das unbedingt notwendige Ausmaß 

- Minimierung der Bodenversiegelung bei der Außengestaltung 

- Rechtzeitige Schulung der Gebäudeverwalter in Bezug auf die Energieverwaltung 

und das Energie Monitoring 

- Vermeidung von Klimatisierungen durch eine entsprechende natürliche 
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Beschattung. 

- Klimafolgekosten sowie die Lebenszykluskosten sind ein Bestandteil des 

Finanzierungsplanes. 

- vom e5 Team sind entsprechende Standards zu erarbeiten und laufend auf den 

neuesten Stand zu bringen.  

 

6. Sanierungskonzept 
 

Nach der im Jahr 2011 durchgeführten fachlichen Überprüfung der gemeindeeigenen Gebäude mit 

Erstellung der Lebenszykluskosten und der darauffolgenden durchgeführten Maßnahmen, besteht 

bei gemeindeeigenen Gebäuden aus energetischer Sicht kein dringender Handlungsbedarf. Für das 

Wohnhaus 79 wurde ein Sanierungskonzept erstellt. Die Umsetzung hängt davon ab, welche 

Verwendung dieses Haus in Zukunft haben wird. Auch das ehemalige Volksschulgebäude wird 

einer neuen Verwendung zugeführt, so dass derzeit ein Sanierungskonzept nicht erstellt werden 

kann. Die restlichen Gebäude wurden in den letzten Jahren gedämmt, mit neuen Fenstern versehen 

und an das Fernwärmenetz angeschlossen und sind zudem mit Ökostrom versorgt.  

 

In den nächsten Jahren wird die Sanierung der Dächer bei den gemeindeeigenen Wohnungen fällig 

sein. Hier sind folgende Ziele zu verfolgen: 

 

- Überprüfung der Notwendigkeit der Erhaltung und Sanierung der Kamine 

(Abtragung bis auf Dachgeschoßebene) 

- Nutzung der Dachflächen für Photovoltaikanlagen 

- Vermeidung von einer zusätzlichen Dachhaut (Integration der Photovoltaikanlage) 

- Einbindung der Mieter in Form einer Bürgerbeteiligung 

 

7. Mobilität der Gemeinde 
 

Das vom Gemeinderat beschlossene Verkehrskonzept bildet die Grundlage der Mobilität innerhalb 

unserer Gemeinde. Um bei den MitarbeiterInnen der Gemeinde ein nachhaltiges 

Mobilitätsverhalten zu fördern und den Fahrzeugeinsatz der Gemeinde in Bezug auf die 

Nachschaffung und den Treibstoffverbrauch zu optimieren werden nachstehende Punkte 

beschlossen: 

 

- Der Außendienst der MitarbeiterInnen im unmittelbaren Bereich der Gemeinde ist 

möglichst zu Fuß zu bewerkstelligen. 

- Die beiden E-Dienstfahrräder (Volksschule und Gemeindeamt) sind bei 

Kurzstrecken zu benützen bzw. zu bevorzugen.  

- Für Dienstreisen, soweit nicht öffentliche Verkehrsmittel benützt werden können, 

ist rechtzeitig das E-Auto über die Onlineplattform zu reservieren. Reisegebühren 

in Form von Kilometergeld werden nur ersetzt, wenn nachgewiesen wird, dass kein 

öffentliches Verkehrsmittel benützt werden konnte und zudem das E-Auto bereits 

besetzt war.  

- bei Teilnahme von mehreren Personen an einem Termin außerhalb des 

Gemeindeamtes sind Fahrgemeinschaften zu bilden. Ebenso sind 

Fahrgemeinschaften bei gemeindeübergreifenden Veranstaltungen mit den 

Nachbargemeinden anzustreben.  

- für gemeindeeigene Fahrzeuge werden regelmäßige Verbrauchsmessungen 

durchgeführt 
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- bei Neuanschaffung von Fahrzeugen wird auf effiziente Fahrzeuge und innovative 

Antriebssysteme Rücksicht genommen 

- Bei Fahrzeugen mit aktuellen Verbrauchsanzeigen ist diese so einzustellen, dass die 

Verbrauchsanzeige sichtbar ist und zum effizienten Fahrverhalten anhält. Dies gilt 

auch für das E-Fahrzeug.  

 

 

8. Veranstaltungen der Gemeinde 
 

Tritt die Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach als Veranstalter auf (Kindergartenfest, 

Gemeindeseniorentag usw.) sind folgende Ziele anzustreben: 

 

- effiziente Nutzung der eingesetzten Energie (Strom und Heizenergie) 

- Wahl des Veranstaltungsortes, welcher mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar 

ist.  

- Zurverfügungstellung von ausreichenden Abfallbehälter für die Trennung des 

Abfalls 

- Einsatz von Mehrwegsystemen für Geschirr und Besteck 

- Nutzung der regionalen Betriebe und Zulieferer zur Steigerung der regionalen 

Wertschöpfung 

- Bevorzugung von Speisen und Getränken aus heimischer und/oder biologischer 

Landwirtschaft sowie aus fairem Handel 

- Planung über die Weiterverwendung von übriggebliebenen Lebensmittel 

 

 

9. Weiterbildung 
 

Um das e5 Team sowie die Mitarbeiter/Innen der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach optimal 

weiter zu bilden und eine optimale energierelevante und zielgruppenspezifische Weiterbildung zu 

bieten werden nachstehende Punkte beschlossen: 

 

- jährlich am Beginn des Jahres wird der Weiterbildungsbedarf, insbesondere in den 

Bereichen, Raumordnung und örtliche Entwicklung, Facility Management, 

kommunale Versorgung und Entsorgung, Mobilität, interne Organisation und 

Kommunikation, erhoben und die Mitarbeiter/Innen angehalten entsprechend dem 

Bedarf die Weiterbildungsangebote zu nutzen.  

- für die gemeindeeigenen Gebäude und Anlagen ist jährlich unter Einbindung der 

Mitarbeiter/innen ein ökologisches Bewirtschaftungskonzept mit neuen 

Zieldefinitionen zu erstellen.  

- Energierelevante Einrichtungen sind in Bezug auf eine effiziente Nutzung 

regelmäßig im Rahmen einer internen Schulung den MitarbeiterInnen darzustellen 

- Training-Sessions zu Umweltverantwortung für verschiedene Zielgruppen sind 

regelmäßig durchzuführen 

- die Teilnahme der MitarbeiterInnen an e5-Exkursionen, e5 Veranstaltungen, 

Veranstaltungen der Klimaschutzbündnisses und der Zukunftsgespräche wird von 

der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach begrüßt. Die dafür notwendige Dienstzeit 

wird zur Verfügung gestellt.  
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10. Budget für energiepolitische Gemeindearbeit 
 

Neben den im Budget fix verankerten Beiträgen für den Beitrag zum Klimaschutzbündnis und für 

das e5 Programm ist die energiepolitische Gemeindearbeit ein integrierter Bestandteil aller 

Teilabschnitte. Folgende Voranschlagspositionen sind auch für energiepolitische Gemeindearbeit 

zu verwenden: 

 

- Zurverfügungstellung der Personal- und Materialressourcen im Zentralamt 

- Gemeindenachrichten – regelmäßige Artikel über energierelevante Themen 

- Personalaus- und Personalfortbildung auch für energie- und umweltrelevante 

Themen 

- Kindergarten und Schulen auch Lehrmittel für energie- und umweltrelevante 

Themen 

- Förderung der regionalen Land- und Forstwirtschaft inkl. der Bienenzucht 

- Förderung der alternativen Energieformen  

- Nutzung des Vellachtalfonds für energie- und umweltrelevante Maßnahmen 

 

 

 

 

11. Kooperation mit anderen Bauträgern und Institutionen im sozialen 

Wohnungsbau 
 

Um die Standards bezüglich der Energie Effizienz auch außerhalb der gemeindeeigenen Gebäude 

und Wohnungen einzuhalten, kooperiert die Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach auch mit 

anderen Bauträgern und Institutionen im sozialen Wohnungsbau. Um dies auch in Zukunft zu 

gewährleisten ist folgendes anzustreben: 

 

- periodische Treffen mit den Wohnbauträgern, damit auch diese erneuerbare 

Energien einsetzen und zum Klimaschutz beitragen. 

- Experten sollen zur Unterstützung in der Planungs- und auch in der Bauphase zur 

Verfügung gestellt werden 

- energie- und klimarelevante Informationen an die Bevölkerung sind auch an die 

Institutionen im sozialen Wohnungsbau zu übermitteln 

  

 

12. Bewusstseinsbildende Maßnahmen bei privaten Investoren 
 

Bei allen Bauvorhaben mit Investoren und privaten Bauherren sind Gespräche zu führen, um 

zukünftige Bauprojekte im Einklang mit der lokalen Energiepolitik zu planen. Insbesondere sind: 

 

- freiwillige Vereinbarungen zu den höchsten Baustandards abzuschließen (soweit 

dies wirtschaftlich vertretbar ist) 

- Bewusstseinsbildende Maßnahmen in Bezug auf Energie Effizienz sind 

durchzuführen.  
 

 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
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5. Voranschlag 2014 und mittelfristiger Finanzplan  
Berichterstatter: Bgm. F.J. Smrtnik 

 

Der Voranschlag für das Finanzjahr 2014 sowie der mittelfristige Finanzplan für die Jahre 

2014 bis 2018 wurde im Einvernehmen mit dem Finanzreferenten von der Amtsleitung 

und der Finanzverwaltung erstellt und am 06.12.2013 von den Gemeinderevisoren im 

Sitzungssaal der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach begutachtet.  

 

Der Entwurf schließt mit folgenden Zahlen ab: 

 

 1. Ordentlicher Haushalt 

 Summe der Einnahmen  € 4.798.500,00 

 Summe der Ausgaben  € 5.018,500,00 

 Abgang  €    220.000,00- 

 

 

 2. Außerordentlicher Haushalt 

 Summe der Einnahmen  € 2.148.800,00 

 Summe der Ausgaben    € 2.148.800,00 

 Überschuss/Abgang   €                0,00 

 

 

Der Entwurf vor der Begutachtung durch die Gemeinderevision schloss mit einem Abgang 

in der Höhe von € 332.300,00 ab. 

 

Zur Verminderung des Abganges wurde der seit dem Vorjahr eingeführte 

Gemeindefinanzausgleich von ursprünglich für 2014 mit € 287.500,00 angegeben, auf das 

Vorjahresniveau von € 305.100,00 angehoben. Es konnte auch der Zuschuss des Bundes-

Pflegefondsgesetz in der Höhe von € 29.500,00 einnahmenseitig eingebaut werden, 

welcher bis zur Erstellung des Entwurfes noch nicht bekannt war. Auch der zu erwartende 

Sollüberschuss aus der Jahresrechnung 2013 in der Höhe von € 30.000,00 wurde 

veranschlagt.  

 

Der Differenzbetrag in der Höhe von € 35.200,00 wurde lediglich durch Reduzierungen im 

Bereich der freiwilligen Leistungen und Streichungen von Investitionen und 

Anschaffungen erzielt. 

 

Bei den freiwilligen Leistungen werden nach wie vor 4% der Ausgaben des ordentlichen 

Haushaltes toleriert. Zu den freiwilligen Leistungen zählen Bereiche der Sport- und 

Kulturförderung, Förderung der Musikpflege, die Abgangsdeckung des Freibades, sowie 

die Förderungen der Land- und Forstwirtschaft und der Energiewirtschaft.  

 

Auch bei den freiwilligen Feuerwehren ist der über dem Kärnten Schnitt liegende Betrag 

als freiwillige Leistung zu sehen.  
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Freiwillige Leistungen können somit nur innerhalb dieser 4%-Grenze getätigt werden. 

Neue Leistungen, egal in welchem Bereich (z.B. Imker, Vereinsförderung, usw.) können 

nur gewährt werden, wenn in einem anderen Bereich diese Leistungen reduziert werden 

können.  

 

Um den Forderungen der Gemeinderevision nachkommen zu können, mussten bei 

sämtlichen oben erwähnten Positionen Kürzungen vorgenommen werden.  

 

Für die Investitionen wird nur 1% der Ausgaben des ordentlichen Haushaltes genehmigt. 

Somit mussten leider auch in diesem Bereich Anpassungen vorgenommen werden.  

 

Trotz der oben angeführten Maßnahmen verbleibt der Gemeinde ein Abgang in der Höhe 

von € 220.000,00, welcher nur durch Bedarfszuweisungsmittel abgedeckt werden kann, 

dessen Höhe aber noch nicht feststeht und erst in den 1. Nachtragsvoranschlag eingebaut 

werden kann.  

 

Auch die höhere Umlagenbelastung sowie die Verminderung der Ertragsanteile nach dem 

abgestuften Bevölkerungsschlüssel haben einen gravierenden Einfluss auf die Höhe des 

Abganges.  

 

Die Gebührenhaushalte können durchwegs ausgeglichen erstellt werden und belasten 

somit nicht den ordentlichen Haushalt.  

 

Im Bereich des außerordentlichen Haushaltes werden teilweise noch nicht abgeschlossene 

Vorhaben aus dem Jahre 2013 übertragen. Die restlichen Vorhaben bzw. neuen Vorhaben 

werden mittels 1. Nachtragsvoranschlages nach Vorlage des Rechnungsabschlusses ins 

Budget integriert.  

 

Anbei wird dem Gemeinderat eine Aufstellung der Einnahmen bzw. Ausgaben des 

ordentlichen und außerordentlichen Haushaltes für die Jahre 2014-2018 zur Kenntnis 

gebracht, wobei diese Aufstellung auch einen Bestandteil des Voranschlages bildet und 

jeder Fraktion übermittelt wird. 

 

Mittelfristiger Finanzplan 2014 – 2018 
 

Ordentlicher Haushalt 
 

Summe der Einnahmen 2014 € 4.798.500,00 

Summe der Ausgaben 2014 € 5.018.500,00 

Abgang  €   220.000,00- 

 

Summe der Einnahmen 2015 € 4.378.200,00 

Summe der Ausgaben 2015 € 4.989.500,00 

Abgang  €    611.300,00- 
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Summe der Einnahmen 2016 € 4.390.200,00 

Summe der Ausgaben 2016 € 4.953.600,00 

Abgang  €    563.400,00- 

 

Summe der Einnahmen 2017 € 4.393.800,00 

Summe der Ausgaben 2017 € 4.952.600,00 

Abgang  €    558.800,00- 

 

Summe der Einnahmen 2018 € 4.388.500,00 

Summe der Ausgaben 2018 € 4.948.100,00 

Abgang  €    559.600,00- 

 

 

Außerordentlicher Haushalt 
 

 

Summe der Einnahmen 2014 € 2.148.800,00 

Summe der Ausgaben 2014 € 2.148.800,00 

Überschuss/Abgang                  0,00 

 

Summe der Einnahmen 2015 €   472.200,00 

Summe der Ausgaben 2015 €   472.200,00 

Überschuss/Abgang                 0,00 

 

Summe der Einnahmen 2016 €    76.800,00 

Summe der Ausgaben 2016 €    76.800,00 

Überschuss/Abgang                0,00 

 

Summe der Einnahmen 2017 €    76.700,00 

Summe der Ausgaben 2017 €    76.700,00 

Überschuss/Abgang                0,00 

 

Summe der Einnahmen 2018 €    47.000,00 

Summe der Ausgaben 2018 €    47.000,00 

Überschuss/Abgang                0,00 

 

 

Antrag: 

 

Der Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft stellt daher im Wege des 

Gemeindevorstandes an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge 

 den Voranschlag 2014 mit nachstehender Verordnung  

 sowie den mittelfristigen Finanzplan für die Jahre 2014-2018 beschließen. 
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VERORDNUNG 

 

Der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2014 wird gemäß den Bestimmungen des § 86 der 

Kärntner Allgemeinen Gemeindeordnung, LGBl. Nr. 66/1998, wie folgt festgestellt: 

 

§ 1 

 

Voranschlagsbeträge 

 

 

Die Voranschlagsbeträge werden nach den Postenverzeichnissen für den ordentlichen und 

außerordentlichen Haushalt mit folgenden Gesamtsummen festgestellt: 

 

 

 1. Ordentlicher Haushalt 

 Summe der Einnahmen  € 4.798.500,00 

 Summe der Ausgaben  € 5.018.500,00 

 Abgang  €    220.000,00- 

     

 2. Außerordentlicher Haushalt 

 Summe der Einnahmen  €  2.148.800,00 

 Summe der Ausgaben    €  2.148.800,00 

 Überschuss – Abgang  €                0,00 

  

 3. Gesamtsummen 

 Summe der Einnahmen     € 6.947.300,00 

 Summe der Ausgaben  € 7.167.300,00 

 Abgang     €    220.000,00-   

 

 

§ 2 

 

Deckungsfähigkeit 
 

(1) Die Deckungsfähigkeit wird gem. § 10 GHO festgesetzt. Einsparungen einer 

Voranschlagsstelle dürfen zum Ausgleich eines Mehrerfordernisses einer anderen 

Voranschlagstelle nur innerhalb der Posten lt. Abs. 2 herangezogen werden (echte 

Deckungsfähigkeit). 

 Ordentliche Ausgaben innerhalb der Ansätze lt. Abs. 3 dürfen bis zur Höhe der 

 erzielten Einnahmen geleistet werden (unechte Deckungsfähigkeit). 
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(2) Nachstehend angeführte Posten unterliegen der echten Deckungsfähigkeit lt. § 10 

Abs. ?     GHO und sind gegenseitig deckungsfähig: 

 

Posten 0200,0420,0430,4000 

Posten 4000-4010 

Posten 4530-4559 

Posten 4560,4570,4590 

Posten 5000-5999 

Posten 4510,6000,6030 

Posten 6100,6110,6140,6160,6190,7201,7280,7290,7571 

Posten 6400-6429 

Posten 7000-7019 

Posten 8000-8080 

Posten 8100-8130 

Posten 8240-8259 
 

(3) Als unecht deckungsfähig lt. § 10 Abs. (3) GHO werden nachstehend angeführte 

Haushaltsansätze bestimmt: 

 

Ansatz 7700-7710 

Ansatz 7101,8500,8510,8520,8170,8200,8280,8530,8531,8532,8533,8534, 

8535,8536,8537,8538 
 

                                                                                                            § 3 
 

Kassenkredit 

 

Zur Verstärkung des Kassenbestandes dürfen Kassenkredite mit einem Maximalbetrag von 

€ 600.000,- aufgenommen werden. 

 

  § 4 
 

Wirksamkeitsbeginn 
 

Die Verordnung tritt am 01.01.2014 in Kraft. 
 

 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
 

 

 
 

6. Stellenplan 2014 
Berichterstatter: Bgm. F.J. Smrtnik 

 
Wie bereits im Vorjahr wurde auch heuer der Stellenplan gemäß den Bestimmungen des 

Kärntner Gemeindemitarbeiterinnengesetzes (K-GMG) erstellt und sowohl an das 

Gemeindeservicezentrum als auch an die Gemeindeabteilung übermittelt.  
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Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich zwei Änderungen: 

 

Im Bereich der Volksschule Bad Eisenkappel, welche mit 1.1.2014 in das neue 

Bildungszentrum integriert wird, wurde der Stellenplan von bisher zwei Mitarbeiterinnen 

mit täglich 6 h und eine Mitarbeiterin mit täglich 3 h auf künftig zwei Mitarbeiterinnen mit 

täglich 6 h reduziert. Mit diesen beiden Planstellen wird die für die Gemeinde zugeordnete 

Fläche selbst gereinigt. Bei Ausscheiden einer Bediensteten wird diese Aufgabe künftig 

vom Schulgemeindeverband übernommen.  

 

Der zweite Bereich betrifft den Kindergarten. Hier konnten alle drei Planstellen der 

Kindergartenhelferinnen mit einheitlicher Zuordnung in den Stellenplan eingebaut werden.    

 

Der Entwurf des Stellenplanes wurde vom Amt der Kärntner Landesregierung, Abteilung 

3 mit Schreiben vom 04.12.2013 und vom Gemeindeservicezentrum ebenfalls am 

4.12.2013 genehmigt.  

 

 

 

Verordnung 

 

 

des Gemeinderates der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach betreffend den Stellenplan für 

das Jahr 2014. Der Stellenplan 2014 wird gemäß den Bestimmungen des § 2 des 

Gemeindebedienstetengesetzes 1992 (K-GBG) in der derzeit geltenden Fassung sowie des 

Gemeindemitarbeiterinnengesetzes (K-GMG) wie folgt festgestellt: 
 

 

 

Antrag: 

 

Der Gemeindevorstand stellt an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge 

nachstehenden Stellenplan mit nachstehender Verordnung beschließen: 



 Niederschrift der GR Sitzung v. 20.12.2013   Zahl 2147-0/2013       
 

 17 

 
 

 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
 

 
  

Anmerkung

PNr. Name BA VWD-

Gruppe

DKl. VWD-

Gruppe

DKL. Entl.-

Gr.

Modell-

stelle

SW G-Kl. G.-Stufe Datum 

nächst.

Vorr.

Höhe

Ausgl.-

Zulage 

(Monat)

PNr. FK 

(Leistungs-

Bewertung)

Zentralamt

6 Ferdinand Bevc 100% B VII B VII F-ID4 60

9 Michaela Kurnig 100% B VI B V KW AK-SSB4 42

5 Franz Schmacher 100% C V C V KW AK-SSB1 33

1 Martina Voler 100% C V C V KU-KBER2B 42

42 Sabine Sporn 100% d IV d III AK-RSB2A 27

76 Eva Kuchar 100% C V C III KU-KB2A 33

277 Emilie Paulitsch 75% p5 III p5 TH-RP2 18

Standesamt

7 Helga Drescher 100% C V C V KW AK-SSB3 39

Wirtschaftshof

4 Josef Pasterk 100% B VI C V KW AK-SSB4 42

46 Valentin Smrtnik 100% p3 III p3 TH-HFK2 30

22 Friedrich Osojnik 50% p2 III p2
Alters-

teilzeit TH-AT1 33

29 Günther Oraze 100% p4 III p4 TH-HFK2 30

Kläranlage

16 Anton Durnik 100% p2 III p2 TH-AT1 33

Kindergarten

10 Josefine Petschnig 100% k k EP-PL2 45

14 Monika Slanovc 100% k k EP-PFK2 39

347 Verena Podrecnik 100% k k EP-PFK2 39

17 Christine Malle 100% p3 III p3 EP-PK2 27

315 Johanna Pototschnig 75% p3 III p5 EP-PK2 27

Paulic Andrea 75% EP-PK2 27

13 Jaqueline Zupanz 56,25% p3 III p3 TH-HFK2 30

1004 Isolde Brumnik 68,25% p5 III p5 TH-RP2 18

Schülerhort

348 Renate Hassanein 75% k k EP-PL1 42

345 Dora Kerner 50% k k EP-PFK2 39

Volksschule

103 Theresia Podbregar 75% p5 III p5 TH-RP2B 18

33 Karoline Rozman 75,00% p5 III p5 TH-RP2B 18

Saisonarbeiter

Saisonarb. 1 p5 III p5 TH-HK2B 21

Saisonarb. 2 p5 III p5 TH-HK2B 21

Saisonarb. 3 p5 III p5 TH-HK2B 21

Saisonarb. 4 p5 III p5 TH-HK2B 21

Aktive Bedienstete K-GMG

für das Jahr 2014

Stellenplan der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach

Stellenplan nach K-GBG Stellenplan nach K-GMG

Beamte VertragsbedienstetePLAN Plan
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7. Kontrollausschuss; Kassenprüfung vom 04.12.2013  
Berichterstatter: GR Franz Kummer 

 

Der Ausschuss für die Kontrolle der Gebarung hat in der Sitzung am 04.12.2013 die 

Gemeindekasse auf ihre Zweckmäßigkeit, Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und 

Gesetzmäßigkeit überprüft und für in Ordnung befunden. Der Prüfungszeitraum war vom 

26.09.2013 bis 04.12.2013.  

 

Neben der Gebarungsprüfung wurde diesmal auch der Sozialfonds überprüft. Für diesen 

Tagesordnungspunkt wurde von der Finanzverwaltung ein Bericht vorbereitet und den 

Ausschussmitgliedern zur Kenntnis gebracht. Bei der Überprüfung bzw. der Durchsicht 

ergaben sich keinerlei Beanstandungen.  

 

 

 

 

Einstimmig wird dieser Bericht zur Kenntnis genommen. 

 

 
 

8. Kundmachung Gebühren laut Indexanpassung 
Berichterstatter: GR Mag. Dr. MSc. Andreas Jerlich 

 

Die Abfallbeseitigungsgebühren, die Abwasserbeseitigungsgebühren, die 

Wasserbezugsgebühren, die Hortbeiträge wurden in den Jahren 2006 bis 2009 sowie die 

Kindergartenbeiträge im Jahr 2011 neu geregelt und dem Verbraucherpreisindex 

unterworfen. Dabei wurde auch beschlossen, dass die jährlich neu zu berechnenden 

Gebühren nach den Gemeindevorschriften kundzumachen sind. Diese Kundmachung 

erfolgt im Wege über die Amtstafel sowie über die E-Governmentschnittstelle in der 

Gemeindeverwaltungshomepage und darf auch hiermit den Mitgliedern des Gemeinderates 

zur Kenntnis gebracht werden.  

 

 

 

Kundmachung 
 

Gemäß § 1 Abs. 8 der Verordnung des Gemeinderates vom 16.11.2006,   Zl.: 2591-0/2006,  

wird kundgemacht  (Indexanpassung): 

 

 

 

 

Antrag: 

 

Der Ausschuss für die Kontrolle der Gebarung stellt im Wege des Gemeindevorstandes 

an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge den Kassenprüfungsbericht zur 

Kenntnis nehmen. 
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Die Bereitstellungsgebühren nach Abs. 4 der Verordnung betragen ab 01.01.2014 wie 

folgt: 

a) im Abholbereich pro Behälter und Jahr: 

 

 60 l  Sack EURO  41,65 

                            120 l Tonne EURO  83,30 

 240 l  Tonne EURO  166,64 

 1100 l Tonne EURO 764,17 

 2500 l Tonne EURO  1.735,43 

 

b) im Sonderbereich pro Behälter und Jahr für: 

 

 60 l Sack EURO 41,65 

 120 l Tonne EURO 83,30 

 240 l Tonne EURO 166,64 

 

Die Entsorgungsgebühren nach Abs. 5 der Verordnung betragen ab 01.01.2014 wie folgt:  

 

c) im Abholbereich pro Entleerung: 

 

je  60 l Sack EURO 2,75 

je            120 l Tonne EURO 4,16 

je 240 l Tonne EURO 7,15 

je 1100 l Tonne EURO 32,49 

je 2500 l Tonne EURO 67,61 

 

d) im Sonderbereich pro Entleerung für: 

 

 60 l  Sack EURO 1,36 

120 l Tonne EURO 2,09 

Die Abfallgebühr für die Entsorgung der biogenen Abfälle nach Abs. 6 beträgt ab 

01.01.2014 wie folgt:   

 

je  120 l Behälter und Entleerung EURO 6,49 

je 240 l Behälter und Entleerung EURO 18,00 
 

 

Kundmachung 
 

Gemäß § 3 Abs. d der Verordnung des Gemeinderates vom 16.11.2006,   Zl.: 2591-0/2006,  

wird kundgemacht  (Indexanpassung): 
 

 

Die Abwasserbeseitigungsgebühren nach § 3 Abs. a lit. 2 betragen ab 01.01.2014  

€ 3,75. 
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Die Gebühren für die Fäkalannahme nach § 3 Abs. b betragen ab 01.01.2014:  

 

o Für eigenen Fäkalschlamm  mit einer Trockensubstanz bis zu einem Prozent für 

eine Menge bis zu 10 m³ pro Jahr € 11,25 und ab dem  

11 m³  € 4,34. 

 

o Für einen Fäkalschlamm mit einer Trockensubstanz von mehr als einem Prozent € 

17,29. 

 

 Für einen biologischen Fäkalschlamm aus einer biologischen Kleinkläranlage 

 € 13,00. 

 

Die Gebühr für chemische Proben der Abwasseremissionswerte für Kleinkläranlagen nach 

§ 3 Abs. c beträgt ab 01.01.2014  € 84,10. 
 

 

Kundmachung 
 

Gemäß § 3 Abs. 3 der Verordnung des Gemeinderates vom 07.07.2009, Zl.: 1422-0/2009,  

wird kundgemacht  (Indexanpassung): 
 

Die Wasserbezugsgebühr nach § 3 Abs. 1 beträgt ab 01.01.2014 € 0,97 pro Kubikmeter 

(inkl. 10% MwSt.) 

 

Die Gebühr für das periodische Wechseln und Eichen der Wasserzähler beträgt ab 

01.01.2014  € 12,74.  

 

Gemäß § 3 Abs. 1 der Verordnung des Gemeinderates vom 07.07.2009, Zl.: 1422-0/2009, 

wird kundgemacht (Indexanpassung):  

 

Die Wasserbereitstellungsgebühr beträgt nach § 3 Abs. 1 ab 01.01.2014 € 38,52 je 

Bewertungseinheit. 

 

Kundmachung 
 

Gemäß § 4 Abs. 4 der Verordnung des Gemeinderates vom 21.12.2011, Zl.: 2276-0/2011, 

wird kundgemacht (Indexanpassung): 

 

Der Elternbeitrag für die Kindergruppe beträgt nach § 4 lit.a ab 01.01.2014 

 

für Ganztagsbesucher 

      mit Mittagessen  €  128,12  

     

für Halbtagsbesucher  

ohne Mittagessen        €   93,44 
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Der Elternbeitrag beträgt nach § 4 lit.b für die altersübergreifende Kindergruppe (vom 1. 

bis zum vollendeten 3. Lebensjahr) ab 01.01.2014 
 

für Ganztagsbesucher 

      mit Mittagessen  €  192,68 
       

für Halbtagsbesucher  

ohne Mittagessen        €  145,96 

 

Kundmachung 
 

Gemäß § 3 Abs. 7 der Verordnung des Gemeinderates vom 20.12.2007, Zl.: 3176-0/07, 

wird kundgemacht (Indexanpassung): 
 

Der Monatsbeitrag für den Hort beträgt nach § 3. Abs. 5 ab 01.01.2014  € 46,77 und zwar 

zehnmal pro Schuljahr.  
 

Einstimmig wird dieser Bericht zur Kenntnis genommen. 
 

 
 

9. Antrag GR Hans Georg Lopar- Betreubares Wohnen in der Marktgemeinde 

      Eisenkappel-Vellach 
Berichterstatter: Vizebgm. Ing. Helmut Malle 
 

Laut § 41  K-AGO stellt Hans Georg Lopar im Zuge der Gemeinderatssitzung am 

04.07.2013 den Antrag: 

 

Betreubares Wohnen in der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach 

 

Auch in unserer Gemeinde Eisenkappel-Vellach gibt es ältere Gemeindebürgerinnen und 

Gemeindebürger für welche die Einrichtung betreutes Wohnen geschaffen werden sollte. 
 

Ich stelle daher den Antrag, der Gemeinderat möge die Einrichtung für das betreute 

Wohnen in unserer Gemeinde beschließen. 
 

Für unsere älteren Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger sollte diese Möglichkeit 

geschaffen werden, ihren Lebensabend in ihrer Heimatgemeinde mit gesellschaftlichem 

Anschluss, verbringen zu können. Das Gebäude der Volksschule in Bad Eisenkappel wäre 

der optimale Standort für diese Einrichtung. Auch Arbeitsplätze würden dadurch 

geschaffen, da es ja eine geregelte Betreuung geben müsste, die im wesentlichen 

Dienstleistungen umfasst, die früher durch eine Großfamilie abgedeckt worden sind. 
 

Der Ausschuss für Familie, Soziales und Gesundheit hat sich mit dem Antrag eingehend 

befasst und stimmt diesem grundsätzlich positiv zu. Der Ausschussobmann berichtet im 

Namen von Herrn Sozialreferenten Vizebürgermeister Ing. Helmut Malle, dass über dieses 

Projekt bereits bei drei Stellen (Caritas, Land Kärnten und beim Sozialhilfeverband) 

Informationen eingeholt worden sind. Details und Finanzierung müssen erst von diesen 

Stellen abgeklärt werden. Der Ausschuss ersucht Herrn Sozialreferenten über den Verlauf 

dieses Projektes in der nächsten Ausschusssitzung zu berichten. 
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Antrag: 
 

Der Gemeindevorstand stellt an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge 

eine Umpostung nachstehender Anschriften von derzeit 9133 Miklauzhof auf künftig 

9135 Bad Eisenkappel beantragen bzw. beschließen: 

Der Begriff »betreubares Wohnen« ist derzeit schon überholt. Wohnungen werden nur 

mehr gefördert, wenn diese als barrierefrei ausgewiesen werden. Damit ist die 

Vorraussetzung gegeben, dass jederman die Wohnung beziehen kann und bei Bedarf auch 

eine Betreuung ohne Wohnungsumbau konsumieren könnte.  
 

 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 

 
 

10. Vereinheitlichung Postleitzahlen 
Berichterstatter: GR Michael Arbeitstein 

 

Bereits in der Sitzung des Gemeinderates am 4.7. hat dieser einstimmig beschlossen, den 

gesamten Gemeindebereich von Eisenkappel-Vellach unter einer einheitlichen Postleitzahl 

9135 Bad Eisenkappel zu stellen und gleichzeitig den Sittersdorfer Antrag unter dieser 

Voraussetzung zuzustimmen und dem EL-Antrag zuzustimmen. Eine Zustimmung zum 

Sittersdorfer Antrag würde bedeuten, dass sämtliche Anschriften in unserer Gemeinde, 

welche derzeit unter 9133 Miklauzhof erreichbar sind, künftig auf 9133 Sittersdorf 

geändert werden. Erst wenn dem Antrag der Gemeinde Eisenkappel-Vellach zugestimmt 

wird, könnten diese auf 9135 Bad Eisenkappel geändert werden. Dies wäre eine 

zweimalige Änderung der Postleitzahlen. Daher sollte unser Beschluss nur auf die 

Änderung von derzeit 9133 Miklauzhof auf künftig 9135 Bad Eisenkappel lauten.  

 

Die Gemeinde hat neben einem aktuellen Gemeinderatsbeschluss einen Antrag an die Post 

zu stellen und diesem eine Excel-Liste mit allen betroffenen Anschriften, auch wenn 

zurzeit dort niemand gemeldet ist, anzuschließen.  

 

Von der österreichischen PostAG wurden wir auch auf eventuell auftretende 

Schwierigkeiten einer Umpostung hingewiesen. So hat die Information der Bewohner von 

der Gemeinde zu erfolgen. Auch werden von der Post AG allfällige im Zuge der neuen 

Postleitzahlen entstehende Kosten (Briefpapier, Drucksorten, Klischees, Stempel usw.) 

nicht übernommen. Diese sind von den Kunden zu tragen. Ebenso wird von Seiten der 

Post AG keine Haftung für eventuelle Laufzeitverzögerungen, die auf unkorrekte 

Anschriften zurück zu führen sind, übernommen. 

 

 

 

 

 
 

Antrag:  

 

Der Gemeindevorstand stellt an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge 

für die bereits getätigten und noch offenen Vorbereitungen zur Errichtung des Projektes 

»Betreubares Wohnen« bzw. barrierefreies Wohnen die Zustimmung erteilen. 
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20804 Eisenkappel-Vellach 02655 Blasnitzen 9133 Miklauzhof 078116 Blasnitzen 6148197 Blasnitzen 1 

20804 Eisenkappel-Vellach 02655 Blasnitzen 9133 Miklauzhof 078116 Blasnitzen 6148198 Blasnitzen 2 

                    

20804 Eisenkappel-Vellach 02655 Blasnitzen 9133 Miklauzhof 078116 Blasnitzen 6148199 Blasnitzen 4 

                6148199 Blasnitzen 4 

20804 Eisenkappel-Vellach 02655 Blasnitzen 9133 Miklauzhof 078116 Blasnitzen 6148196 Blasnitzen 5 

20804 Eisenkappel-Vellach 02655 Blasnitzen 9133 Miklauzhof 078116 Blasnitzen 6148201 Blasnitzen 6 

20804 Eisenkappel-Vellach 02655 Blasnitzen 9133 Miklauzhof 078116 Blasnitzen 6148202 Blasnitzen 7 

                6148202 Blasnitzen 7 

20804 Eisenkappel-Vellach 02655 Blasnitzen 9133 Miklauzhof 078116 Blasnitzen 6148203 Blasnitzen 8 

                6148203 Blasnitzen 8 

20804 Eisenkappel-Vellach 02655 Blasnitzen 9133 Miklauzhof 078116 Blasnitzen 6148204 Blasnitzen 9 

20804 Eisenkappel-Vellach 02655 Blasnitzen 9133 Miklauzhof 078116 Blasnitzen 7178595 Blasnitzen 11 

20804 Eisenkappel-Vellach 02655 Blasnitzen 9133 Miklauzhof 078116 Blasnitzen 6148206 Blasnitzen 12 

20804 Eisenkappel-Vellach 02655 Blasnitzen 9133 Miklauzhof 078116 Blasnitzen 6148207 Blasnitzen 13 

20804 Eisenkappel-Vellach 02655 Blasnitzen 9133 Miklauzhof 078116 Blasnitzen 6148208 Blasnitzen 14 

20804 Eisenkappel-Vellach 02655 Blasnitzen 9133 Miklauzhof 078116 Blasnitzen 6148209 Blasnitzen 15 

20804 Eisenkappel-Vellach 02655 Blasnitzen 9133 Miklauzhof 078116 Blasnitzen 6148210 Blasnitzen 16 

20804 Eisenkappel-Vellach 02655 Blasnitzen 9133 Miklauzhof 078116 Blasnitzen 6148211 Blasnitzen 17 

20804 Eisenkappel-Vellach 02655 Blasnitzen 9133 Miklauzhof 078116 Blasnitzen 7154232 Blasnitzen 18 

20804 Eisenkappel-Vellach 02655 Blasnitzen 9133 Miklauzhof 078116 Blasnitzen 7117954 Blasnitzen 19 

20804 Eisenkappel-Vellach 02655 Blasnitzen 9133 Miklauzhof 078116 Blasnitzen 7154036 Blasnitzen 20 

20804 Eisenkappel-Vellach 02655 Blasnitzen 9133 Miklauzhof 078116 Blasnitzen 6148212 Blasnitzen 21 

20804 Eisenkappel-Vellach 02655 Blasnitzen 9133 Miklauzhof 078116 Blasnitzen 6148213 Blasnitzen 22 

20804 Eisenkappel-Vellach 02655 Blasnitzen 9133 Miklauzhof 078116 Blasnitzen 6148214 Blasnitzen 23 

20804 Eisenkappel-Vellach 02655 Blasnitzen 9133 Miklauzhof 078116 Blasnitzen 6148216 Blasnitzen 25 

20804 Eisenkappel-Vellach 02655 Blasnitzen 9133 Miklauzhof 078116 Blasnitzen 7154037 Blasnitzen 27 

20804 Eisenkappel-Vellach 02655 Blasnitzen 9133 Miklauzhof 078116 Blasnitzen 7154038 Blasnitzen 28 

20804 Eisenkappel-Vellach 02655 Blasnitzen 9133 Miklauzhof 078116 Blasnitzen 7359496 Blasnitzen 29 

                7359496 Blasnitzen 29 

20804 Eisenkappel-Vellach 02663 Rechberg 9133 Miklauzhof 078124 Rechberg 6148834 Rechberg 1 

                6148834 Rechberg 1 

20804 Eisenkappel-Vellach 02663 Rechberg 9133 Miklauzhof 078124 Rechberg 6148835 Rechberg 2 

                6148835 Rechberg 2 

20804 Eisenkappel-Vellach 02663 Rechberg 9133 Miklauzhof 078124 Rechberg 6148836 Rechberg 3 

20804 Eisenkappel-Vellach 02663 Rechberg 9133 Miklauzhof 078124 Rechberg 6148837 Rechberg 5 

20804 Eisenkappel-Vellach 02663 Rechberg 9133 Miklauzhof 078124 Rechberg 6148838 Rechberg 6 

20804 Eisenkappel-Vellach 02663 Rechberg 9133 Miklauzhof 078124 Rechberg 6148839 Rechberg 7 

20804 Eisenkappel-Vellach 02663 Rechberg 9133 Miklauzhof 078124 Rechberg 6148840 Rechberg 8 

                6148840 Rechberg 8 

                6148840 Rechberg 8 

20804 Eisenkappel-Vellach 02663 Rechberg 9133 Miklauzhof 078124 Rechberg 6148841 Rechberg 9 

20804 Eisenkappel-Vellach 02663 Rechberg 9133 Miklauzhof 078124 Rechberg 6148842 Rechberg 10 

                6148842 Rechberg 10 
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20804 Eisenkappel-Vellach 02663 Rechberg 9133 Miklauzhof 078124 Rechberg 6148843 Rechberg 11 

                6148843 Rechberg 11 

20804 Eisenkappel-Vellach 02663 Rechberg 9133 Miklauzhof 078124 Rechberg 6148844 Rechberg 12 

                6148844 Rechberg 12 

20804 Eisenkappel-Vellach 02663 Rechberg 9133 Miklauzhof 078124 Rechberg 6148845 Rechberg 13 

                6148845 Rechberg 13 

20804 Eisenkappel-Vellach 02663 Rechberg 9133 Miklauzhof 078124 Rechberg 6148846 Rechberg 14 

20804 Eisenkappel-Vellach 02663 Rechberg 9133 Miklauzhof 078124 Rechberg 6148847 Rechberg 15 

20804 Eisenkappel-Vellach 02663 Rechberg 9133 Miklauzhof 078124 Rechberg 6148848 Rechberg 16 

20804 Eisenkappel-Vellach 02663 Rechberg 9133 Miklauzhof 078124 Rechberg 6148849 Rechberg 17 

20804 Eisenkappel-Vellach 02663 Rechberg 9133 Miklauzhof 078124 Rechberg 6148850 Rechberg 18 

20804 Eisenkappel-Vellach 02663 Rechberg 9133 Miklauzhof 078124 Rechberg 6148851 Rechberg 19 

20804 Eisenkappel-Vellach 02663 Rechberg 9133 Miklauzhof 078124 Rechberg 7267602 Rechberg 19a 

20804 Eisenkappel-Vellach 02663 Rechberg 9133 Miklauzhof 078124 Rechberg 6148852 Rechberg 20 

20804 Eisenkappel-Vellach 02663 Rechberg 9133 Miklauzhof 078124 Rechberg 6148853 Rechberg 21 

20804 Eisenkappel-Vellach 02663 Rechberg 9133 Miklauzhof 078124 Rechberg 6148854 Rechberg 22 

20804 Eisenkappel-Vellach 02663 Rechberg 9133 Miklauzhof 078124 Rechberg 6148855 Rechberg 23 

20804 Eisenkappel-Vellach 02663 Rechberg 9133 Miklauzhof 078124 Rechberg 6148856 Rechberg 24 

20804 Eisenkappel-Vellach 02663 Rechberg 9133 Miklauzhof 078124 Rechberg 6148857 Rechberg 25 

                6148857 Rechberg 25 

20804 Eisenkappel-Vellach 02663 Rechberg 9133 Miklauzhof 078124 Rechberg 6148858 Rechberg 26 

20804 Eisenkappel-Vellach 02663 Rechberg 9133 Miklauzhof 078124 Rechberg 6148859 Rechberg 27 

                6148859 Rechberg 27 

                6148859 Rechberg 27 

                6148859 Rechberg 27 

20804 Eisenkappel-Vellach 02663 Rechberg 9133 Miklauzhof 078124 Rechberg 6148860 Rechberg 28 

                6148860 Rechberg 28 

20804 Eisenkappel-Vellach 02663 Rechberg 9133 Miklauzhof 078124 Rechberg 6148861 Rechberg 29 

20804 Eisenkappel-Vellach 02663 Rechberg 9133 Miklauzhof 078124 Rechberg 6148862 Rechberg 30 

                6148862 Rechberg 30 

20804 Eisenkappel-Vellach 02663 Rechberg 9133 Miklauzhof 078124 Rechberg 6148863 Rechberg 31 

                6148863 Rechberg 31 

20804 Eisenkappel-Vellach 02663 Rechberg 9133 Miklauzhof 078124 Rechberg 6148864 Rechberg 32 

20804 Eisenkappel-Vellach 02663 Rechberg 9133 Miklauzhof 078124 Rechberg 6148865 Rechberg 33 

20804 Eisenkappel-Vellach 02663 Rechberg 9133 Miklauzhof 078124 Rechberg 6148866 Rechberg 34 

                6148866 Rechberg 34 

20804 Eisenkappel-Vellach 02663 Rechberg 9133 Miklauzhof 078124 Rechberg 6148867 Rechberg 35 

                6148867 Rechberg 35 

20804 Eisenkappel-Vellach 02663 Rechberg 9133 Miklauzhof 078124 Rechberg 6148868 Rechberg 36 

20804 Eisenkappel-Vellach 02663 Rechberg 9133 Miklauzhof 078124 Rechberg 6148869 Rechberg 37 

20804 Eisenkappel-Vellach 02663 Rechberg 9133 Miklauzhof 078124 Rechberg 6148870 Rechberg 38 

20804 Eisenkappel-Vellach 02663 Rechberg 9133 Miklauzhof 078124 Rechberg 6148871 Rechberg 39 

20804 Eisenkappel-Vellach 02663 Rechberg 9133 Miklauzhof 078124 Rechberg 6148872 Rechberg 40 

                6148872 Rechberg 40 

20804 Eisenkappel-Vellach 02663 Rechberg 9133 Miklauzhof 078124 Rechberg 6148873 Rechberg 41 
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20804 Eisenkappel-Vellach 02663 Rechberg 9133 Miklauzhof 078124 Rechberg 6148874 Rechberg 42 

20804 Eisenkappel-Vellach 02663 Rechberg 9133 Miklauzhof 078124 Rechberg 6148875 Rechberg 43 

20804 Eisenkappel-Vellach 02663 Rechberg 9133 Miklauzhof 078124 Rechberg 6148876 Rechberg 44 

20804 Eisenkappel-Vellach 02663 Rechberg 9133 Miklauzhof 078124 Rechberg 6148877 Rechberg 45 

20804 Eisenkappel-Vellach 02663 Rechberg 9133 Miklauzhof 078124 Rechberg 6148878 Rechberg 46 

20804 Eisenkappel-Vellach 02663 Rechberg 9133 Miklauzhof 078124 Rechberg 6148879 Rechberg 47 

20804 Eisenkappel-Vellach 02663 Rechberg 9133 Miklauzhof 078124 Rechberg 6148880 Rechberg 48 

20804 Eisenkappel-Vellach 02663 Rechberg 9133 Miklauzhof 078124 Rechberg 6148881 Rechberg 49 

20804 Eisenkappel-Vellach 02663 Rechberg 9133 Miklauzhof 078124 Rechberg 6148882 Rechberg 50 

20804 Eisenkappel-Vellach 02663 Rechberg 9133 Miklauzhof 078124 Rechberg 6148883 Rechberg 51 

20804 Eisenkappel-Vellach 02663 Rechberg 9133 Miklauzhof 078124 Rechberg 6148884 Rechberg 52 

20804 Eisenkappel-Vellach 02663 Rechberg 9133 Miklauzhof 078124 Rechberg 6148885 Rechberg 53 

20804 Eisenkappel-Vellach 02663 Rechberg 9133 Miklauzhof 078124 Rechberg 6148886 Rechberg 54 

20804 Eisenkappel-Vellach 02663 Rechberg 9133 Miklauzhof 078124 Rechberg 7369739 Rechberg 55 

20804 Eisenkappel-Vellach 02663 Rechberg 9133 Miklauzhof 078124 Rechberg 7329531 Rechberg 56 

20804 Eisenkappel-Vellach 02666 Unterort 9133 Miklauzhof 078127 Unterort 6148945 Unterort 1 

20804 Eisenkappel-Vellach 02666 Unterort 9133 Miklauzhof 078127 Unterort 6148946 Unterort 2 

20804 Eisenkappel-Vellach 02666 Unterort 9133 Miklauzhof 078127 Unterort 6148947 Unterort 3 

20804 Eisenkappel-Vellach 02666 Unterort 9133 Miklauzhof 078127 Unterort 6148948 Unterort 4 

20804 Eisenkappel-Vellach 02666 Unterort 9133 Miklauzhof 078127 Unterort 6148949 Unterort 5 

20804 Eisenkappel-Vellach 02666 Unterort 9133 Miklauzhof 078127 Unterort 6148950 Unterort 6 

                6148950 Unterort 6 

20804 Eisenkappel-Vellach 02666 Unterort 9133 Miklauzhof 078127 Unterort 6148951 Unterort 7 

                6148951 Unterort 7 

20804 Eisenkappel-Vellach 02666 Unterort 9133 Miklauzhof 078127 Unterort 6148952 Unterort 8 

20804 Eisenkappel-Vellach 02666 Unterort 9133 Miklauzhof 078127 Unterort 6148953 Unterort 9 

20804 Eisenkappel-Vellach 02666 Unterort 9133 Miklauzhof 078127 Unterort 6148954 Unterort 10 

                6148954 Unterort 10 

20804 Eisenkappel-Vellach 02666 Unterort 9133 Miklauzhof 078127 Unterort 6148955 Unterort 11 

20804 Eisenkappel-Vellach 02666 Unterort 9133 Miklauzhof 078127 Unterort 6148956 Unterort 12 

20804 Eisenkappel-Vellach 02666 Unterort 9133 Miklauzhof 078127 Unterort 6148957 Unterort 13 

20804 Eisenkappel-Vellach 02666 Unterort 9133 Miklauzhof 078127 Unterort 6148958 Unterort 14 

20804 Eisenkappel-Vellach 02666 Unterort 9133 Miklauzhof 078127 Unterort 6148959 Unterort 15 

                6148959 Unterort 15 

20804 Eisenkappel-Vellach 02666 Unterort 9133 Miklauzhof 078127 Unterort 6148960 Unterort 16 

20804 Eisenkappel-Vellach 02666 Unterort 9133 Miklauzhof 078127 Unterort 6148961 Unterort 17 

20804 Eisenkappel-Vellach 02666 Unterort 9133 Miklauzhof 078127 Unterort 6148962 Unterort 18 

20804 Eisenkappel-Vellach 02666 Unterort 9133 Miklauzhof 078127 Unterort 6148963 Unterort 19 

20804 Eisenkappel-Vellach 02666 Unterort 9133 Miklauzhof 078127 Unterort 6148964 Unterort 20 

20804 Eisenkappel-Vellach 02666 Unterort 9133 Miklauzhof 078127 Unterort 6148965 Unterort 21 

20804 Eisenkappel-Vellach 02666 Unterort 9133 Miklauzhof 078127 Unterort 6148966 Unterort 22 

20804 Eisenkappel-Vellach 02666 Unterort 9133 Miklauzhof 078127 Unterort 7154040 Unterort 23 

                7154040 Unterort 23 

20804 Eisenkappel-Vellach 02666 Unterort 9133 Miklauzhof 078127 Unterort 7203772 Unterort 24 

20804 Eisenkappel-Vellach 02666 Unterort 9133 Miklauzhof 078127 Unterort 6148944 Unterort 25 
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20804 Eisenkappel-Vellach 02668 Weißenbach 9133 Miklauzhof 078129 Weißenbach 6149096 Weißenbach 1 

20804 Eisenkappel-Vellach 02668 Weißenbach 9133 Miklauzhof 078129 Weißenbach 6149097 Weißenbach 2 

20804 Eisenkappel-Vellach 02668 Weißenbach 9133 Miklauzhof 078129 Weißenbach 6149098 Weißenbach 3 

20804 Eisenkappel-Vellach 02668 Weißenbach 9133 Miklauzhof 078129 Weißenbach 6149099 Weißenbach 4 

20804 Eisenkappel-Vellach 02670 Zauchen 9133 Miklauzhof 078131 Zauchen 6149101 Zauchen 1 

                6149101 Zauchen 1 

20804 Eisenkappel-Vellach 02670 Zauchen 9133 Miklauzhof 078131 Zauchen 6149102 Zauchen 2 

                6149102 Zauchen 2 

                6149102 Zauchen 2 

20804 Eisenkappel-Vellach 02670 Zauchen 9133 Miklauzhof 078131 Zauchen 7296407 Zauchen 6 

20804 Eisenkappel-Vellach 02670 Zauchen 9133 Miklauzhof 078131 Zauchen 6149103 Zauchen 7 

20804 Eisenkappel-Vellach 02670 Zauchen 9133 Miklauzhof 078131 Zauchen 6149104 Zauchen 8 

20804 Eisenkappel-Vellach 02670 Zauchen 9133 Miklauzhof 078131 Zauchen 6149105 Zauchen 9 

20804 Eisenkappel-Vellach 02670 Zauchen 9133 Miklauzhof 078131 Zauchen 6149106 Zauchen 10 

                6149106 Zauchen 10 

20804 Eisenkappel-Vellach 02670 Zauchen 9133 Miklauzhof 078131 Zauchen 6149108 Zauchen 13 

20804 Eisenkappel-Vellach 02670 Zauchen 9133 Miklauzhof 078131 Zauchen 6149109 Zauchen 15 

20804 Eisenkappel-Vellach 02670 Zauchen 9133 Miklauzhof 078131 Zauchen 6149110 Zauchen 16 

20804 Eisenkappel-Vellach 02670 Zauchen 9133 Miklauzhof 078131 Zauchen 6149111 Zauchen 17 

20804 Eisenkappel-Vellach 02670 Zauchen 9133 Miklauzhof 078131 Zauchen 6149112 Zauchen 18 

20804 Eisenkappel-Vellach 02670 Zauchen 9133 Miklauzhof 078131 Zauchen 6149113 Zauchen 23 

20804 Eisenkappel-Vellach 02670 Zauchen 9133 Miklauzhof 078131 Zauchen 6149115 Zauchen 25 

20804 Eisenkappel-Vellach 02670 Zauchen 9133 Miklauzhof 078131 Zauchen 6149119 Zauchen 30 

20804 Eisenkappel-Vellach 02670 Zauchen 9133 Miklauzhof 078131 Zauchen 6149120 Zauchen 31 

                6149120 Zauchen 31 

20804 Eisenkappel-Vellach 02670 Zauchen 9133 Miklauzhof 078131 Zauchen 6149121 Zauchen 34 

20804 Eisenkappel-Vellach 02670 Zauchen 9133 Miklauzhof 078131 Zauchen 6149122 Zauchen 39 

20804 Eisenkappel-Vellach 02670 Zauchen 9133 Miklauzhof 078131 Zauchen 6149123 Zauchen 40 

20804 Eisenkappel-Vellach 02670 Zauchen 9133 Miklauzhof 078131 Zauchen 6149124 Zauchen 41 

                6149124 Zauchen 41 

20804 Eisenkappel-Vellach 02670 Zauchen 9133 Miklauzhof 078131 Zauchen 6149125 Zauchen 42 

20804 Eisenkappel-Vellach 02670 Zauchen 9133 Miklauzhof 078131 Zauchen 6149126 Zauchen 43 

20804 Eisenkappel-Vellach 02670 Zauchen 9133 Miklauzhof 078131 Zauchen 6149127 Zauchen 44 

                6149127 Zauchen 44 

20804 Eisenkappel-Vellach 02670 Zauchen 9133 Miklauzhof 078131 Zauchen 6149128 Zauchen 45 

                6149128 Zauchen 45 

20804 Eisenkappel-Vellach 02670 Zauchen 9133 Miklauzhof 078131 Zauchen 6149129 Zauchen 46 

20804 Eisenkappel-Vellach 02670 Zauchen 9133 Miklauzhof 078131 Zauchen 6149130 Zauchen 47 

20804 Eisenkappel-Vellach 02670 Zauchen 9133 Miklauzhof 078131 Zauchen 6149131 Zauchen 48 

                6149131 Zauchen 48 

20804 Eisenkappel-Vellach 02670 Zauchen 9133 Miklauzhof 078131 Zauchen 6149132 Zauchen 49 

                6149132 Zauchen 49 

20804 Eisenkappel-Vellach 02670 Zauchen 9133 Miklauzhof 078131 Zauchen 6149133 Zauchen 50 

20804 Eisenkappel-Vellach 02670 Zauchen 9133 Miklauzhof 078131 Zauchen 6149135 Zauchen 52 

                6149135 Zauchen 52 
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20804 Eisenkappel-Vellach 02670 Zauchen 9133 Miklauzhof 078131 Zauchen 6149136 Zauchen 53 

                6149136 Zauchen 53 

20804 Eisenkappel-Vellach 02670 Zauchen 9133 Miklauzhof 078131 Zauchen 6149137 Zauchen 54 

20804 Eisenkappel-Vellach 02670 Zauchen 9133 Miklauzhof 078131 Zauchen 6149138 Zauchen 55 

                6149138 Zauchen 55 

20804 Eisenkappel-Vellach 02670 Zauchen 9133 Miklauzhof 078131 Zauchen 6149140 Zauchen 57 

20804 Eisenkappel-Vellach 02670 Zauchen 9133 Miklauzhof 078131 Zauchen 6149141 Zauchen 58 

20804 Eisenkappel-Vellach 02670 Zauchen 9133 Miklauzhof 078131 Zauchen 6149142 Zauchen 59 

20804 Eisenkappel-Vellach 02670 Zauchen 9133 Miklauzhof 078131 Zauchen 6149143 Zauchen 60 

20804 Eisenkappel-Vellach 02670 Zauchen 9133 Miklauzhof 078131 Zauchen 6149144 Zauchen 61 

20804 Eisenkappel-Vellach 02670 Zauchen 9133 Miklauzhof 078131 Zauchen 6149146 Zauchen 63 

20804 Eisenkappel-Vellach 02670 Zauchen 9133 Miklauzhof 078131 Zauchen 6149147 Zauchen 64 

                6149147 Zauchen 64 

20804 Eisenkappel-Vellach 02670 Zauchen 9133 Miklauzhof 078131 Zauchen 6149148 Zauchen 65 

20804 Eisenkappel-Vellach 02670 Zauchen 9133 Miklauzhof 078131 Zauchen 6149149 Zauchen 66 

20804 Eisenkappel-Vellach 02670 Zauchen 9133 Miklauzhof 078131 Zauchen 6149150 Zauchen 67 

20804 Eisenkappel-Vellach 02670 Zauchen 9133 Miklauzhof 078131 Zauchen 6149151 Zauchen 68 

20804 Eisenkappel-Vellach 02670 Zauchen 9133 Miklauzhof 078131 Zauchen 6149152 Zauchen 69 

20804 Eisenkappel-Vellach 02670 Zauchen 9133 Miklauzhof 078131 Zauchen 6149153 Zauchen 70 

20804 Eisenkappel-Vellach 02670 Zauchen 9133 Miklauzhof 078131 Zauchen 6149154 Zauchen 71 

20804 Eisenkappel-Vellach 02670 Zauchen 9133 Miklauzhof 078131 Zauchen 7183742 Zauchen 72 

20804 Eisenkappel-Vellach 02670 Zauchen 9133 Miklauzhof 078131 Zauchen 7424432 Zauchen 73 

 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 

 
 

11. Vorgangsweise Zieglerbrücke 
Berichterstatter: Vizebgm. Ing. Helmut Malle 

 
Bei der Errichtung des Klettersteiges „Türkenkopf“ wurde vom Projektbetreiber 

Tourismusverein vertreten durch den Obmann Christian Varch und dem Projektbegleiter 

Christian Koschlak sowie dem damaligen Grundeigentümer Siegfried Ziegler sen. 

mündliche Vereinbarungen hinsichtlich der Nutzung der Brücke und des Grundstückes 

getroffen. 

  

Nachdem feststand, dass das EU- Projekt „Karawanken-Future“ und damit die Errichtung 

des Klettersteiges Türkenkopf genehmigt wurde (Besprechung vom 4.6.2009 mit Mag. 

Gerald   Hartmann, AL Ferdi Bevc, Christian Varch u. Christian Koschlak) und die Mittel 

bereitstanden, wurde Herr Siegfried Ziegler sen. mit diesem Projekt konfrontiert 

(Vorgespräche zwischen den Beteiligten hat es bereits im Vorfeld gegeben, sodass Herr 

Ziegler sen. über die Projektentwicklung informiert war.) 

Seine Zustimmung erfolgte sofort unter der Voraussetzung, dass mit seiner Zustimmung 

zum Projekt die Übernahme der zu seinem Grundstück führenden Brücke über die Vellach 

durch die öffentliche Hand oder dem Tourismusverein verbunden sein muss und der 

Zugang zum Einstieg an die östliche Grundstücksgrenze der Parz. Nr. .273 KG 76206 Bad 

Eisenkappel verlegt wird.  
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Ebenso wurde festgelegt, dass durch einen Vermessungstechniker der genaue Grenzverlauf 

seines Grundstückes in der Natur festgelegt wird, dies schon deshalb, um sicher zu gehen, 

dass das Projekt auch nicht über seine Grundstücksgrenzen hinausreicht. Vom 

Tourismusverein soll eine diesbezügliche Vereinbarung vorbereitet und  Herrn Ziegler 

vorgelegt werden. Eine finanzielle Abgeltung oder Pacht wurde ausdrücklich nicht 

verlangt. 

Herrn Ziegler gegenüber wurde zugesagt, dass seine Forderungen zur Kenntnis genommen 

werde und daraufhin wurde mit den Vorbereitungen und in weiterer Folge mit der 

Realisierung des Projektes begonnen. Die einzelnen Abläufe wurden mit Herrn Ziegler 

besprochen, so z.B. der Standort der INFO-Tafeln, die Aufstellung einer WC-Anlage auf 

Grund seines berechtigten Wunsches, die Trassenführung des Zuganges zum Einstieg etc. 

Lediglich die Vorlage der Benützungsvereinbarung wurde aus nicht nachvollziehbaren 

Gründen immer wieder hinausgeschoben und erst im Frühjahr 2013 dem Vorstand des 

Tourismusvereines zur Genehmigung vorgelegt. Dieser hat jedoch lt. Aussage von 

Obmann Christian Varch die Übernahme der Brückenerhaltung abgelehnt.  

 

Daraufhin erfolgte eine Besprechung am Gemeindeamt, an welcher neben dem 

Bürgermeister Franz Josef Smrtnik, der Tourismusreferenten Vizebürgermeister Helmut 

Malle, der Obmann Christian Varch, der Projektbegleiter Christian Koschlak, der 

Amtsleiter Ferdinand Bevc sowie der Grundstückseigentümer Siegfried Ziegler jun. 

teilnahm. Bei dieser Besprechung wurde vom Hr. Ziegler der Zugang ohne Regelung noch 

bis zum 31.12.2013 zugestanden. Bis dahin muss eine Gesamtlösung gefunden werden. 

Der Tourismusverein hat sich bereit erklärt, bis dahin eine Wertschöpfungsmöglichkeit für 

den Klettersteig zu suchen. Die Gemeinde übernahm die Aufgabe, eine 

Finanzierungsmöglichkeit für die Erhaltung der Brücke zu finden.  

 

Nachdem die Übernahme der Brücke in die Erhaltung der Gemeinde schon damals als 

Voraussetzung des Grundeigentümers verlangt wurde und das Projekt nur unter dieser 

Voraussetzung gefördert wurde, wird die Erhaltung der Brücke auf die Dauer der Nutzung 

des Klettergartens von der Gemeinde auch eingelöst werden müssen.  

 

Mit dieser Erhaltung geht auch die Haftung in die Obhut der Marktgemeinde Eisenkappel-

Vellach.  

 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 
 

 

Antrag: 

 

Der Gemeindevorstand stellt an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge 

auf die Dauer der öffentlichen Nutzung des Klettersteiges die Zieglerbrücke für die 

Benützung für Fußgänger und PKW in die Erhaltung der Marktgemeinde Eisenkappel-

Vellach übernehmen.  
 



 Niederschrift der GR Sitzung v. 20.12.2013   Zahl 2147-0/2013       
 

 29 

12. Verkauf Haus Nr. 79 
Berichterstatter: Bgm. F.J. Smrtnik 

 

Dieser TO-Bericht wurde einstimmig von der Tagesordnung abgesetzt.  
 

 
 

Nichtöffentlicher Teil 
 

13. Personalangelegenheiten 
Berichterstatter: Bgm. Franz Josef Smrtnik 

 

 

 
 

Ende der Sitzung: 18:20 Uhr 

 

 

 

 


